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Betreff: Feststellung über das Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß 

§ 3a Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) für das Vorhaben „Großprojekt

Stuttgart 21, PFA 1.5;  27. Planänderung "Entrauchungsbauwerk Rettungsausfahrt 

Prag"“, an der Strecke 4813 Feuerbach - Stuttgart Hbf tief - Ulm Hbf in Stuttgart 

Bezug: Ihr Antrag vom 12.05.2017, Az. I.GC(P)-TT-20170512-01 

Anlagen: 0 

Verfahrensleitende Verfügung 

Für das o. g. Vorhaben wird gemäß § 3a UVPG festgestellt, dass keine Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Begründung 

Das Vorhaben hat die Verlegeung des Entrauchungsbauwerks am Tunnel Feuerbach vom Bereich 

Killesberg an den Zwischenangriff Prag zum Gegenstand. 

Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich nach überschlägiger Prüfung, dass von dem Vorhaben 

keine entscheidungserheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Der Bau des 

Entrauchungsbauwerkes am Zwischenagriff Prag erfolgt ohne einen zusätzlichen Eingriff in 

Umwelt und Natur. Die betroffenen Flächen sind bereits Gegenstand der Gesamtbaumaßnahme. 

Es kommt in diesem Bereich zu einer größeren Bodenversiegelung die durch den Erwerb von 

Ökopunkten kompensiert wird. 
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Ich weise darauf hin, dass die dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Unterlagen von Dritten 

bei der Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart zu den üblichen Dienstzeiten eingesehen werden können.  

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht 

selbständig anfechtbar ist. Dieses Schreiben wird im Internet der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht.  

Im Auftrag 

Elektronisch erstellt und 

ohne Unterschrift gültig 


